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B E R ATE R ECK E

Neuvergabe von landwirtschaftlichen Grundstücken – Pacht oder Gebrauchsleihe? 
Jeder Grundeigentümer von landwirt-
schaftlichen Grundstücken muss sich bei 
der Aufgabe der Selbstbewirtschaftung 
oder der Neuvergabe mit Weitsicht über-
legen, wie und zu welchen Bedingungen 
er sein Land oder Gewerbe einem Bewirt-
schafter überlassen will. Häufi g wird im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Pacht-
gesetzgebung ein mündlicher oder schrift-
licher Pachtvertrag abgeschlossen, wel-
cher somit mindestens 6 Jahre andauert. 
Dass diese vertragliche Bindung manch-
mal grosse Auswirkungen und gar böse 
Überraschungen zur Folge haben kann, 
musste schon manch ein Verpächter reu-
mütig erfahren. Gerade wenn die Zukunft 
ungewiss ist und die landw. Grundstücke 
doch wider Erwarten beispielsweise in-
nerhalb der Familie genutzt werden möch-
ten oder ein rascher, unkomplizierter Ver-
kauf angestrebt wird, gibt es zur landwirt-
schaftlichen Pacht mit der sogenannten 
Gebrauchsleihe eine gute Alternative. Bei 

einem Gebrauchsleihevertrag überlässt 
der Grundeigentümer dem Bewirtschafter 
das Grundstück gratis zur Nutzung. Je 
nach Vereinbarung kann der Grundeigen-
tümer das Grundstück relativ kurzfristig 
zurückverlangen und entsprechend sei-
nen Bedürfnissen anderweitig nutzen 
oder unbelastet verkaufen. Die untenste-
hende Tabelle soll einen kurzen Überblick 

zu den wichtigsten Unterschieden zwi-
schen Pacht und Gebrauchsleihe geben. 

Bei landwirtschaftlich nutzbaren Grund-
stücken, welche gänzlich in der Bauzone 
liegen, gilt bei einem neuen Vertrags-
abschluss oder der Fortsetzung eines 
bestehenden Vertrages das landwirt-
schaftliche Pachtgesetz nicht mehr. Bei 

der Vereinbarung eines Pachtzinses 
kommt demnach die Pacht nach OR zu-
stande. Sofern nichts anderes vereinbart 
wird, gilt es eine Kündigungsfrist von 6 
Monaten einzuhalten.

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst 
gerne zur Verfügung.
ZBV Beratungsdienst, Lukas Baur �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Mit uns vermeiden Sie 

Lücken: kompetent

beraten!

Weinlandmühle Trüllikon
Glanzmann AG
8466 Trüllikon
052 305 45 50
info@weinlandmuehle.ch

Gesucht: Sojabohnen Produzenten für 
Donau Soja ab 2014
Zuverlässige Annahme zu grosszügigen Konditionen. 
Prompte Bezahlung.

Ihre private Mühle im Zürcher Weinland unterstützt Sie 
beim Anbau von nachhaltiger und ökologischer Soja.

www.donausoja.org

DER ZBV INFORMIERT

Korrekturen sind unumgänglich – kurz- und langfristig!
Die ersten Erfahrungen haben die 
Schwierigkeiten bei der prakti-
schen Umsetzung der Massnah-
men der AP 14/17 gezeigt. Zahl-
reiche Fragen sind aufgetaucht, 
die meist sehr praktischer Natur 
waren und hauptsächlich die 
Einführung der neuen Direkt-
zahlungen betreffen. Teilweise 
musste der Bund provisorische 
Massnahmen ergreifen oder die 
Einführung gewisser Massnah-
men verschieben. Die Weisungen 
zu den Verordnungen wurden 
Mitte März veröffentlicht. Die 
Unsicherheit ist gross und verur-
sacht bei den Bauernfamilien eine 
gewisse Unzufriedenheit. Diese 
Situation wird sicherlich bis Ende 
Jahr oder mindestens bis im 
November dauern, denn erst zu 
diesem Zeitpunkt werden die 
Höhe der Übergangsbeiträge und 
somit die totalen Direktzahlun-
gen pro Betrieb bekannt sein.

Es ist festzuhalten, dass die Verein-
fachungen nicht erfolgt sind und auf 

allen Ebenen massive Mehraufwendun-
gen in Kauf genommen werden müssen.

Grundsätzlich ist es schwer, Korrek-
turen einzufordern, nach dem die AP 
14/17 bereits eingesetzt worden ist. Zu 
einem früheren Zeitpunkt war die Ver-
waltung und teilweise auch die Politik 
allerdings nicht bereit, die von der 
Landwirtschaft geforderten Änderun-
gen aufzunehmen. Alle notwendigen 
Korrekturen jetzt einzufordern, würde 
wohl zum Schiffbruch der Übung füh-
ren. Korrekturen müssen aber zwin-
gend für die AP 18/21 vollumfänglich 
berücksichtigt und rechtzeitig umge-
setzt werden. Deshalb beschränken wir 
uns in dieser Stellungnahme lediglich 
auf die dringlichsten Korrekturen für 
kurzfristige Anpassungen. 

1. Kurzfristige Massnahmen 
Einzelkulturbeiträge 
Der Bundesrat hat die Änderungen, 
welche das Parlament beim  Artikel 54 
vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das 
Futtergetreide muss auch von einem 
Einzelkulturbeitrag profi tieren kön-
nen, zumal diese Kultur sämtliche 

Kriterien des BLW für den Bezug eines 
Einzelkulturbeitrages erfüllt:
• Die Wirtschaftlichkeit bei der Fut ter -
 getreideproduktion ist sehr gering. 
 Der durchschnittliche Deckungsbei-
 trag (inklusive Direktzahlungen) lag
 im Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.–/ha.

Mit  den Änderungen, die im Rahmen
 der AP 14/17 vorgeschlagen sind, 
 wird dieser Deckungsbeitrag noch
 weiter auf ungefähr Fr. 1600.–/ha 
 sinken.
• Das Kalorienproduktionspotential des
 Futtergetreides ist bedeutend und
 die Energie- und Proteinzufuhr in
 Form von Futtergetreide ist nötig für
 eine ausgeglichene Fütterung von
 Nutztieren. 
• Die einheimische Produktion von 

Futtergetreide nimmt kontinuierlich
ab, während die Importe ständig zu-

 nehmen. Die Konsequenz ist ein star-
 ker Rückgang des Selbstversorgungs-
 grades mit Futtergetreide, welcher 
 heute noch bei 54 Prozent liegt. 
 Diese Entwicklung steht im Wider-
 spruch zu den Bestrebungen zur 

Stärkung der Ernährungssouveränität.

Ein Einzelkulturbeitrag für Futterge-
treide muss für 2014 eingeführt wer-
den und zwingend aus den Übergangs-
beiträgen fi nanziert werden. 

Ökologischer Leistungsnachweis
Bei den Artikeln zum Landwirtschafts-
gesetz gab es keine wichtigen Änderun-
gen betreffend dem ökologischen Leis-
tungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen 

bei den Verordnungen zu verschärfen.
Eine Verschärfung des Vollzugs des 

ökologischen Leistungsnachweises, wie 
sie in den Verordnungen gefordert 
wird, lehnen wir ab. 

Beiträge für die graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion
Zahlreiche praktische Probleme sind im 
Rahmen der Einführung dieser neuen 
Beitragsart 

Der ZBV verlangt Korrekturen zu Gunsten der produzierenden Landwirtschaft.

Einladung zur

36. ordentlichen 
Generalversammlung 
der Alp Farner AG
am Samstag, 28. Juni 2014,
um 10.30 Uhr, auf der Farneralp 
in Goldingen

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung 
und bitten die Aktionäre, sich bis spä-
testens 10.15 Uhr zur Stimmrechts-
kontrolle einzufi nden. 

Für den Verwaltungsrat der 
Alp Farner AG
Die Präsidentin:    
Elisabeth Pfl ugshaupt   

Dübendorf, im Juni 2014

• Vielseitige Arbeitnehmer die 
anpacken können 

• In den Branchen Bau, Gartenbau, 
Industrie und Landwirtschaft 
einsetzbar 

• Für Tages-, Wochen- oder 
Monatseinsätze 

Personalleasing 
Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft 

   

   Maschinenring Zürich 
   Neuwiesenstrasse 5, 8630 Rüti 
   Tel.: 055 251 41 41 / Mail: personal@maschinenringe.ch 
   www.maschinenring-zh.ch / www.facebook.com/mrzuerich

 

Kriterium
Vertragsdauer

Kündigungsfrist

Erstreckung
Vorkaufsrecht

Pachtzins

Vertragsgestaltung

Landwirtschaftliche Pacht
Bei landw. Grundstücken min. 6 Jahre
Bei Gewerbe erstmals min. 9 Jahre
Ja, spätestens 1 Jahr vor Pachtablauf. 
Ansonsten Fortsetzung der Pacht um 6 Jahre
Möglich, durch Urteil des Richters oft 3–6 Jahre
Ja, sofern der Pächter sich im 7. Pachtjahr befi ndet und 
über ein Gewerbe im örtlichen Bewirtschaftungsraum ver-
fügt
Ja, höchstzulässige Pachtzinse gemäss Pachtzins-
verordnung

Ein schriftlicher Vertrag wird empfohlen

Gebrauchsleihe
Nach Vereinbarung bzw. bis zum Abschluss der Ernte

Nein bzw. gemäss Vereinbarung

Nein
Nein

Nein, jedoch können Kosten zur Erhaltung der Sache 
(Unterhaltskosten) dem Bewirtschafter in Rechnung 
gestellt werden
Ein schriftlicher Vertrag wird empfohlen

VE RSI C H E RU NGS -T I PP

Angehängte 
Maschinen sind 
über den Traktor 
versichert
Wird mit einem am Traktor befestigten 
Gerät ein Schaden gegenüber Dritten 
verursacht, wird dieser Schaden über 
die Haftpfl ichtversicherung des Zugfahr-
zeugs abgerechnet.
Einige Beispiele: Mit dem Überhang des 
Pfl ugs wird beim Abbiegen eine Haus-
fassade beschädigt, oder während dem 
Ballenpressen rollt eine Balle davon und 
beschädigt ein anderes Fahrzeug. Solche 
Fälle wie in den Beispielen werden immer 
über die Traktorpolice und nie über die 
Betriebshaftpfl icht abgerechnet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: ZBV Versicherungen Lukas 
Wyss, Pirmin Schwizer und Urs Wernli   
044 217 77 50 �

Fortsetzung auf Seite 2




